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Im Koalitionsvertrag sagt die Ampel 
der Finanzkriminalität den Kampf an

Der Geldwäschebekämpfung widmet der Ko-
alitionsvertrag ein komplettes Kapitel. Abge-

stimmte Strategien zwischen Bund, Ländern und 
EU und auch eine Überprüfung der Zuständigkei-
ten schreiben sich die Ampelkoalitionäre auf die 
Fahnen. Dies geschieht offenbar nicht ganz unbe-
eindruckt von der aktuellen FATF- Deutschland-
prüfung, deren mögliche Empfehlungen die neue 
Bundesregierung „wo nötig zügig in deutsches 
Recht umsetzen“ will. 

Bei besonders finanzmarktnahen Verpflichteten 
soll die Geldwäscheaufsicht auf die BaFin übertra-
gen werden. Die Geldwäsche-Meldungen aus dem 
Nicht-Finanzbereich, wie z. B. dem Immobiliensek-
tor, will die neue Bundesregierung erleichtern und 
im Vollzug „deutlich erhöhen“. Um die illegale 
Finanzierung von Immobilien zu bekämpfen, soll 
der Versteuerungsnachweis für gewerbliche Im-
mobilienkäufer aus dem Ausland sowie ein Verbot 
des Erwerbs von Immobilien mit Bargeld greifen. 

Aber nicht nur im eigenen Land, sondern auch 
auf europäischer Ebene sieht die Ampelkoalition 
Nachholbedarf und will sich für eine unabhän-
gige EU-Geldwäschebehörde einsetzen, die von 
der Europäischen Kommission bereits vorgeschla-
gen wurde. Als Sitz dieser Behörde favorisiert die 
neue Bundesregierung Frankfurt am Main. Diese 
EU-Aufsichtsbehörde soll sich nicht nur um den 

klassischen Finanzsektor kümmern, sondern auch 
den Missbrauch von Kryptowerten für Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung verhindern. 

Der FIU wollen die Ampelkoalitionäre die „not-
wendigen rechtsstaatlich abgesicherten Befugnis-
se sowie den Zugang zu allen nötigen Informatio-
nen“ einräumen. Dazu sollen Verbindungsbeamte 
aus den Landeskriminalämtern in der FIU einge-
setzt werden. 

Zudem soll die häufig bemängelte Qualität der 
Daten im Transparenzregister verbessert werden, 
sodass die wirtschaftlich Berechtigten in allen 
vorgeschriebenen Fällen tatsächlich ausgewiesen 
werden. Dazu gehöre auch die digitale Verknüp-
fung mit anderen in Deutschland bestehenden 
Registern: Das Datenbankgrundbuch soll mit dem 
Transparenzregister (datenschutzkonform) ver-
knüpft werden, um die Verschleierung der wahren 
Eigentümer von Immobilien zu beenden. 

Steuerhinterziehung und aggressive Steuer-
gestaltungen mit größtmöglicher Konsequenz zu 
verfolgen und zu unterbinden, sei eine Frage der 
Gerechtigkeit und der Fairness, heißt es zudem 
im Koalitionsvertrag. Darum werde Deutschland 
beim Kampf dagegen eine Vorreiterrolle einneh-
men. Dazu will die neue Bundesregierung die 
bereits eingeführte Mitteilungspflicht für grenz- 
überschreitende Steuergestaltungen auch auf na-

tionale Steuergestaltungen von Unternehmen mit 
einem Umsatz von mehr als 10 Millionen Euro 
ausweiten. 

In Zusammenarbeit mit den Ländern soll au-
ßerdem der Kampf gegen den Umsatzsteuerbe-
trug intensiviert werden, indem schnellstmöglich 
ein elektronisches Meldesystem bundesweit ein-
heitlich eingeführt wird, das für die Erstellung, 
Prüfung und Weiterleitung von Rechnungen ver-
wendet wird. Das soll die Betrugsanfälligkeit des 
Mehrwertsteuersystems erheblich senken und 
gleichzeitig eine Modernisierung und Entbürokra-
tisierung der Schnittstelle zwischen der Verwal-
tung und den Betrieben ermöglichen. 

Die Bundesregierung bekennt sich zudem zu 
einer globalen Mindestbesteuerung und will sich 
für deren Einführung einsetzen. Aus Deutsch-
land abfließende Einkommen sollen angemessen 
besteuert werden. Sowohl eine Nicht- als auch 
eine Doppelbesteuerung will die Ampelkoalition 
vermeiden und dazu die Quellenbesteuerung, 
insbesondere durch eine Anpassung der Doppel-
besteuerungsabkommen, ausweiten und die Zins-
schranke durch eine Zinshöhenschranke ergänzen, 
um unerwünschte Steuergestaltung zu vermeiden. 

Außerdem will sich die neue Bundesregierung 
dafür einsetzen, dass die Steueroasen-Liste der EU 
ständig aktualisiert wird, um Steueroasen umfas-
send zu erfassen.                                        chk

Alter und neuer Bundesfinanzminister: Bundeskanzler Olaf Scholz übergibt viele offene Baustellen an seinen Nachfolger im Bundesfinanz- 
ministerium, Christian Lindner.
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Die Themen Geldwäsche und Finanzmarktkriminalität nehmen eine heraus-
ragende Stellung im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ein. Ein 
Mittel zu ihrer Bekämpfung soll die organisatorische und personelle Aufsto-
ckung des Bundesfinanzministerium sein. Aber auch Zoll, Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) und die 
Financial Intelligence Unit (FIU) sollen gestärkt werden. 

IMPRESSUM

Verlag
Deutscher Fachverlag GmbH, Mainzer Landstraße 251, 60326 Frankfurt am Main
Registergericht AG Frankfurt am Main HRB 8501
UStIdNr. DE 114139662
Geschäftsführung: Peter Esser (Sprecher), Sönke Reimers (Sprecher),  
Thomas Berner, Markus Gotta
Aufsichtsrat: Andreas Lorch, Catrin Lorch, Peter Ruß
Redaktion: Christina Kahlen-Pappas (verantwortlich),
Telefon: 069 7595-1153, E-Mail: christina.kahlen-pappas@dfv.de
Verlagsleitung: RA Torsten Kutschke,
Telefon: 069 7595-1151, E-Mail: torsten.kutschke@dfv.de
Anzeigen: Eva Triantafillidou, 
Telefon: 069 7595-2713, E-Mail: Eva.Triantafillidou@dfv.de 
Mitherausgeber: 
BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Fachbeirat: Gregor Barendregt, Carl Zeiss AG; Andrea Berneis, thyssenkrupp Steel  
Europe AG; Ralf Brandt, LTS Lohmann Therapie-Systeme AG / Drug Delivery Systems 
Beteiligungs GmbH; Joern-Ulrich Fink, Central Compliance Germany, Deutsche  
Bank AG; James H. Freis, Jr., Chief Compliance Officer, Deutsche Börse AG; Otto Geiß, 
Fraport AG; Mirko Haase, Hilti Corporation; Dr. Katharina Hastenrath, Frankfurt 
School of Finance & Management; Corina Käsler, Head of  Compliance, State 
Street Bank International GmbH; Olaf Kirchhoff, Schenker AG; Torsten Krumbach, 
msg Systems AG; Dr. Karsten Leffrang, Getrag; Prof. Dr. Bartosz Makowicz, Euro-
pa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder; Thomas Muth, Corpus Sireo Holding GmbH; 
Stephan Niermann; Dr. Dietmar Prechtel, Osram GmbH; Dr. Alexander von Reden, 
BSH Hausgeräte GmbH; Hartmut T. Renz, Citi Chief Country Compliance Officer, 
Managing Director, Citigroup Global Markets Europe AG; Dr. Barbara Roth, Chief 
Compliance Officer, UniCredit Bank AG; Jörg Siegmund, Getzner Textil AG; Eric 
S. Soong, Group Head Compliance & Corporate Security, Schaeffler Technologies 
AG & Co. KG; Elena Späth, AXA Assistance Deutschland GmbH; Dr. Martin Walter, 
selbstständiger Autor, Berater und Referent für Compliance-Themen;  
Heiko Wendel, Rolls-Royce Power Systems AG; Dietmar Will, Audi AG. 
Jahresabonnement: kostenlos
Erscheinungsweise: monatlich (10 Ausgaben pro Jahr)
Layout: Uta Struhalla-Kautz, SK-Grafik, www.sk-grafik.de
Jede Verwertung innerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist  
ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Keine Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte. Mit der Annahme zur
Alleinveröffentlichung erwirbt der Verlag alle Rechte, einschließlich der Befugnis
zur Einspeisung in eine Datenbank.

© 2022 Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfurt am Main

Gemäß § 5 Abs. 2 des Hessischen Gesetzes über Freiheit und Recht der Presse wird 
mitgeteilt: Gesellschafter der Deutscher Fachverlag GmbH sind Herr Andreas Lorch, 
Heidelberg (42,1908%); Frau Catrin Lorch, Königswinter (10,9358%); Frau Anette 
Lorch, Büdingen (10,9367%); Frau Britta Lorch, Berlin (10,9367%) sowie die 
Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfurt am Main (25%).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

